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Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für die 
Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten (Rahmenhygieneempfehlung 
Kindertagesbetreuung und HPT) Stand: 23.11.2022 

Nach § 36 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sind alle Kindertageseinrichtungen und 
Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) grundsätzlich verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche 
Verfahrensanweisungen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen, um Infektionsrisiken zu 
minimieren. 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Obertraubling wenden die Rahmenhygieneempfehlung für die 
Kindertagesbetreuung vom 16.11.2022 ergänzend zu den Vorgaben  

 des Infektionsschutzgesetzes (IfSchG) 
 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung (BayIfSMV) in der jeweils geltenden 

Fassung 
 des Arbeitsschutzes (z. B. Arbeitsschutzgesetz) 
 sowie sonstiger rechtlich zwingender Normen  

ab dem 28.11.2022 bis auf Weiteres an. 

Ergänzend zu den o. g. rechtlichen Vorgaben werden folgende infektionshygienische Maßnahmen 
angewendet: 
 

Kranke Kinder oder Beschäftigte in reduziertem Allgemeinzustand mit Symptomen wie zum Beispiel 
Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall, 
soweit diese Symptome nicht auf chronische Erkrankungen oder eine Allergie zurückzuführen sind, 
bleiben zuhause! 
 
Kinder oder Beschäftigte dürfen die Einrichtung wieder betreten, wenn sich ihr Allgemeinzustand 
gebessert hat und sie bis auf leichte Restsymptome (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten ohne 
Fieber) mindestens 24 Stunden symptomfrei waren. 
 
Die Vorlage eines negativen Testergebnisses, z.B. auf SARS-CoV-2 oder andere Erreger, oder eines 
ärztlichen Attests ist nicht erforderlich.  
 
Dem pädagogischen Personal der Kita obliegt die Entscheidung, ob der Allgemeinzustand des Kindes 
ein Betreten der Einrichtung erlaubt.  

 
Allgemeine Verhaltensempfehlungen 

Die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie erwachsene Besucherinnen und Besucher sollten 
untereinander das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die bekannten Hygieneregeln einhalten: 

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollten vermieden werden. 
 Häufiges Händewaschen mit Seife wird auch über die Mindestanforderungen des Hygieneplans 

hinaus empfohlen (zum Beispiel nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 
dem erstmaligen Betreten des Gebäudes; vor dem Aufsetzen und vor sowie nach dem 
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer medizinischen Gesichtsmaske). 

 Neben den Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen sollten sich auch die Eltern und Kinder 
nach Betreten der Einrichtung gründlich die Hände waschen.  

 Eltern können sich alternativ die Hände desinfizieren.  
 Kinder und Beschäftigte sollten zum Abtrocknen der Hände jeweils ein eigenes Handtuch oder 

Einmalhandtücher verwenden.  
 Beim Händewaschen sollten die gesamte Hand einschließlich Handrücken, 

Fingerzwischenräume, Daumen und Fingernägel für mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife 
eingeschäumt werden. Auch kaltes Wasser ist ausreichend, wichtig ist der Einsatz von Seife. 
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Zur Reinigung der Hände sollten hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender zur 
Verfügung gestellt werden. 

 Für Beschäftigte und Kinder sollte ein Hautschutzplan erstellt werden (sofern nicht bereits im 
Hygieneplan vorhanden). Hierbei ist auch die Pflege der Hände der Kinder mit einem 
geeigneten Hautschutzmittel berücksichtigt (gegebenenfalls in Absprache mit den Eltern, um 
allergische Reaktionen auszuschließen).  

 Das Berühren der Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) mit ungewaschenen 
Händen sollte vermieden werden. 

 Husten- und Nies-Etikette: Beim Husten und Niesen wegdrehen von anderen Personen. 
Benutzung von Einmaltaschentüchern zum Husten und Niesen, regelmäßige Entsorgung im 
verschließbaren Hausmüll, alternativ: Niesen oder Husten in die Ellenbeuge.  

 Desinfektion der Hände bei den Beschäftigten (nach Hygieneplan): Eine Desinfektion der 
Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen nicht möglich ist und nach Kontakt mit 
Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. Dazu sollte ein geeignetes Desinfektionsmittel (Wirkspektrum 
mindestens begrenzt viruzid) in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. Dabei ist auf 
die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

 Diese Verhaltensempfehlungen sollen auch entwicklungsangemessen mit den Kindern 
erarbeitet und umgesetzt werden (§ 13 der Kinderbildungsverordnung – AVBayKiBiG). 
Insbesondere das Händewaschen sollte gründlich mit den Kindern durchgeführt werden. Eine 
Handdesinfektion ist bei Kindern weder sinnvoll noch erforderlich.  

 

 

Reinigung und Desinfektion  

Die aufgeführten Maßnahmen des Hygieneplans, über den jede Kindertageseinrichtung verfügt, sind 
weiterhin grundsätzlich ausreichend. Falls nicht bereits im Hygieneplan vorgesehen, empfiehlt es sich, 
die Hygienemaßnahmen mindestens wie folgt zu erweitern:  

 Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, Tischoberflächen, Fenstergriffe, in 
Kinderkrippen auch Fußböden mit häufigem Handkontakt beim Spielen) sollten je nach Bedarf 
auch häufiger am Tag gereinigt werden.  

 Eine Reinigung mit Hochdruckreinigern sollte aufgrund von Aerosolbildung unterlassen 
werden.  

  Desinfektion von Flächen: Die Anwendung von Desinfektionsmitteln sollte auf die im 
Hygieneplan vorgesehenen Anwendungsbereiche beschränkt bleiben.  

 Insbesondere sind keine routinemäßigen Flächendesinfektionsmaßnahmen (Boden, Möbel, 
Sanitärbereich) erforderlich.  

 Auch bei häufigen Handkontaktflächen reicht eine Reinigung mit einem handelsüblichen 
Reiniger aus.  

 In bestimmten sensiblen Bereichen (zum Beispiel Küche) können desinfizierende Mittel und 
Verfahren notwendig sein.  

 Nach einer Kontamination mit potenziell infektiösem Material (Erbrochenem, Stuhl und Urin 
sowie Blut) soll zunächst das kontaminierte Material mit einem in Desinfektionsmittel getränkten 
Einmaltuch (Zellstoff u. ä.) entfernt werden und das Tuch sofort in den Abfall entsorgt werden. 
Anschließend soll die Fläche durch eine Scheuer-Wisch-Desinfektion desinfiziert werden. 

 Bei der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln sollten Desinfektionsmittel mit geprüfter und 
nachgewiesener Wirksamkeit, zum Beispiel aus der aktuell gültigen Desinfektionsmittelliste des 
Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (VAH), der RKI-Liste beziehungsweise im 
Küchenbereich aus der Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft (DVG) mit der entsprechenden Konzentration und Einwirkzeit verwendet werden. 
Dies sollte in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt beziehungsweise der 
Lebensmittelüberwachungsbehörde erfolgen.  

 Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt aufzubewahren. 


